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FALLSTRICKE BEI DER NICHTVERFOLGUNG VON KARTELLSCHADENSERSATZAN-
SPRÜCHEN – HINWEISE AUS ANLASS DER 9. GWB-NOVELLE

JEDEM IST KLAR, DASS KARTELLSCHADENSERSATZKLAGEN VON UNTERNEHMEN GEGEN UNTERNEHMEN EINE KOMPLEXE
ANGELEGENHEIT SIND, DIE IN ALLER REGEL DIE HINZUZIEHUNG EXTERNER BERATER ERFORDERLICH MACHEN, DIE ER-
FAHRUNGEN MIT DIESER ART VERFAHREN HABEN. DIE PRAXIS ZEIGT, DASS SICH DER AUFWAND AUSZAHLEN KANN.
WENIGER OFFENSICHTLICH IST  HINGEGEN,  DASS AUCH DIE  NICHTVERFOLGUNG VON KARTELLSCHADENSERSATZAN-
SPRÜCHEN RECHTLICHE RISIKEN BIRGT, DIE MAN IM AUGE HABEN SOLLTE. VON DIESEN HANDELT DER NACHFOLGENDE
BEITRAG. ANLASS IST DIE JÜNGSTE NOVELLIERUNG DES DEUTSCHEN KARTELLRECHTS, MIT DER DIE GERICHTLICHE GEL-
TENDMACHUNG VON KARTELLSCHADENSERSATZANSPRÜCHEN WEITER ERLEICHTERT WERDEN SOLL. (mehr …)
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